
Fo
to

: R
ol

an
d 

Be
ck

HONIG

Mit dem Amtsblatt          des Landkreises Fürth

für uns in Ammerndorf, Cadolzburg, Großhabersdorf, Langenzenn, Oberasbach, Obermichelbach,  
Puschendorf, Roßtal, Seukendorf, Stein, Tuchenbach, Veitsbronn, Wilhermsdorf, Zirndorf

LANDKREIS
MAGAZIN

www.landkreis-fuerth.de

25.01.2023 Ausgabe 02

Qualitäts‑ 
analyse in  

Langenzenn

BETREUUNGSRECHT:  
Wichtige Neuerungen – Seite 12

HEIMATKAMPAGNE: 
Unser Landkreis. Unsere Heimat. – Seite 6



Letzte

Gelegenheit

NEUBAU 15 Eigentumswohnungen in FÜRTH
1,5-, 2- und 3- Zimmer

3 %
Frühkäuferrabatt

Rohbaufertig-

stellung erfolgt

Anzeige 
Landkreismagazin
2023

Bibert living/Die Camera
90,4 x 115 mm

VOR-ORT-INFO:
sonntags 14:00–15:30 Uhr o. nach tel. Vereinbarung
im Infocontainer an der Baustelle: Zirndorfer Str. Oberasbach

Info-Telefon 0911-977 75 35 – www.urbanbau.com

Energieausw. in Vorber.

Wohn(t)räume werden wahr

Energieausw. in Vorber.

NEUBAU Eigentumswhg. mit 2- u. 
3.-Zi. Zirndorfer Str., OBERASBACH

Energieausw. in Vorber.

seit 50 Jahren

Reiheneckhaus Nr. 5, Zirndorfer Weg 
NEUBAU OBERASBACH

Drehstuhl
100% klimaneutral

AKTIONSPREIS 399 EURO

Gerberstraße 21
91452    Wilhermsdorf
Fon: 0 91 02 - 999 58 - 0
Fax: 0 91 02 - 999 58 29

˃ Kunststofffenster
˃ Rollläden
˃ Haustüren
˃ Markisen
˃ Insektenschutzgitter

Montag - Freitag von 8.00 - 17.30 Uhr / Samstag nach Vereinbarung
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Tel. 0911 31 76 75 · www.kunstmann-sanitaer.de

BADSANIERUNG
Visuelle Badgestaltung

Kundenparkplätze vorhanden

Alles aus 
einer Hand!

alu-spezi.dealu-spezi.de

Wählen Sie aus über 1200 
verschiedenen Aluminium-Profi len!

z.B.

Verkauf: Do. + Fr. 9 - 18 Uhr Sa. 9 - 12 Uhr (Nov. bis Feb. Freitag bis 16 Uhr)
Industriestraße 15 · 90599 Dietenhofen · Tel. 09824 / 9 11 66
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Liebe Leserinnen und Leser,

die Heimatkampagne des Landkreises läuft 

bereits seit drei Jahren. Vieles wurde in den 

vergangenen Monaten umgesetzt - ein guter 

Zeitpunkt, um einen kleinen Rückblick zu geben. 

Außerdem berichten wir über die Einführung 

des Mehrweggeschirrs in der Gastronomie. Noch 

immer können Gastrobetriebe eine Förderung 

für die Anschaffung der nachhaltigen Mitnahme-

behälter beantragen.

Apropos nachhaltig: In Seukendorf gab es den ersten Markt der langen G’sichter. 

Ungeliebte Weihnachtsgeschenke wurden dort für einen guten Zweck versteigert - so 

landeten die Gegenstände nicht im Müll oder brauchen unnötigen Platz in Schrank 

und Keller.

Abfall wird leider noch immer zu oft illegal in der Umwelt entsorgt, wie wir in der Fort-

setzung unserer Serie über wilde Müllablagerungen aufzeigen. 

Ihr Landkreismagazin

Dieses Druckerzeugnis ist mit dem 
Blauen Engel ausgezeichnet
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NACHHALTIGE HEIMAT:

Weniger Abfall durch Mehrweggeschirr
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VIER HONIGLABORE WELTWEIT

EIN BESUCH IN LANGENZENN

Honig unter der Lupe: 
Ein Langenzenner  

Unternehmen  
untersucht  

Bienenprodukte von  
Kunden aus aller Welt. 

Grüner Honig? Ein eindeutiger Fall 
für das Langenzenner Unternehmen 
FoodQS GmbH, das sich auf Dienstleis‑
tungen rund um Honig spezialisiert. 
Landrat Matthias Dießl hat gemeinsam 
mit dem Langenzenner Bürgermeister 
Jürgen Habel die Firma besucht und da‑
bei viel Wissenswertes erfahren.

Das im Mühlsteig ansässige Labor bietet die 
Analytik von Honig, Wachs und Bienenproduk-
ten an. Außerdem können dort Sirupe wie Aga-
vendicksaft, Ahornsirup und Kokosblütensirup 
untersucht werden, wie Geschäftsführer Bernd 
Kämpf bei dem Rundgang erläuterte. Die Firma 
ist zudem eine ganze besondere: „Es gibt welt-
weit nur vier führende Honiglabore - und eines 
davon sind wir”, so Kämpf. 

Die Firma bietet physikalisch-chemische Unter-
suchungen zur Qualitätsbestimmung, Unter-
suchungen von Tierarzneimittelrückständen, 
Pestiziden, Schwermetallen, gentechnisch-ver-
änderten Organismen und verschiedenen Ana-
lysen zur Authentizitätsbeurteilung an. Auch 
Fruchtsäfte und Speiseöle werden auf die glei-
chen Parameter analysiert.

200 000 Analysen jährlich
Das Unternehmen verfügt über eine mehr 
als 20-jährige Erfahrung und bearbeitet jähr-
lich über 200 000 Analysen für nationale und 
internationale Kunden. Die Aufträge kommen 
laut Bernd Kämpf aus der ganzen Welt, wobei 
Afrika eher weniger vertreten ist. Die klassi-
schen Honigexporte kommen aus Osteuropa 
sowie Latein- und Südamerika.

Hohe Standards bei Lebensmitteln
Landrat Matthias Dießl betonte, wie wichtig 
die Sicherheit von Lebensmitteln in Deutsch-
land ist: „Die hohen Standards stellen sicher, 
dass wir einwandfreie Lebensmittel auf dem 
Tisch haben und Überschreitungen von Grenz-
werten schnell festgestellt werden.“ Der Land-
rat freute sich, dass ein in diesem Bereich füh-
rendes Unternehmen seinen Sitz im Landkreis 
Fürth hat. „Und dass es zudem ein Labor ist, 
von dem es weltweit nur vier gibt, freut uns 
ganz besonders”, betonte er.

Neubau in Planung
Laut Bernd Kämpf hat sein Unternehmen be-
reits Expansionspläne. Ein Grundstück ist laut 
Langenzenns Bürgermeister Jürgen Habel be-
reits gefunden. „Wir standen mit der Firma in 
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engem Austausch, so dass das Unternehmen im Landkreis expandieren 
kann.” 
Die Analysemethoden der Firma sind beeindruckend: Im Bereich der 
Rückstandsanalytik können sogar kleinste Spuren gefunden werden. 
„Um diese Nachweismöglichkeiten sicher zu erreichen, muss eine auf-
wendige Probenvorbereitung stattfinden”, sagte Bernd Kämpf. Dies, er-
fordere viel Erfahrung. Diese Schritte seien somit auch das Know-how 
eines jeden Labors.

Produktfälscher haben es sehr schwer
Der Landrat erkundigte sich, wie die Firma im Bereich der Produktfäl-
schungen arbeitet, beziehungsweise wie sie solche nachweisen kann. 
Laut Bernd Kämpf würden dazu immer neue Methoden etabliert, um 
weitere neue Verfälschungen nachweisen zu können. Hier sei sehr viel 
Innovation gefragt.

Hohe Qualitätsstandards
Das Langenzenner Unternehmen hat sich durch seine zeitnahe Bearbei-
tung der Proben und die hohe Qualität der Analysen einen Namen ge-
macht. „Interne und externe Weiterbildungen und die Mitarbeit in natio-
nalen wie auch internationalen Arbeitsgruppen halten uns stets auf dem 
aktuellen Wissensstand”, versicherte der Firmenchef. Ständig werde in 
Forschung und Entwicklung investiert.

Viele Fachleute
Bei der FoodQS GmbH sind Chemielaboranten, Chemieingenieure, Bio-
logen und auch Lebensmittelchemiker beschäftigt. Das Fachwissen hin-
sichtlich der Produkte wird ausschließlich über Berufserfahrung erwor-

ben. „Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die seit mehr als 20 
Jahren im Bereich der Honiganalytik tätig sind”, erläuterte Bernd Kämpf. 
Fachkräfte zu finden, sei bislang kein Problem.

Die FoodQS GmbH mit derzeit 29 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
wurde 2014 gegründet und ging aus dem Betriebslabor des Honig-
abfüllers Breitsamer und Ulrich hervor. 2016 erfolgte der Umzug nach 
Langenzenn. 2021 wurde das Labor Alnumed GmbH übernommen und 
2021 in die FoodQS eingegliedert. „Ich freue mich, dass so ein interna-
tional tätiges Labor bei uns in Langenzenn ansässig ist. Wir unterstützen 
es bei seiner Erweiterung nach Kräften“, so Langenzenns Bürgermeister 
Jürgen Habel.

Grüner Honig
Und was hat das alles mit dem grünen Honig zu tun? Bernd Kämpf 
wusste eine kuriose Geschichte zu erzählen: „Wir haben zur Untersu-
chung mal einen grünen Honig bekommen. Es hat sich dann heraus-
gestellt, dass dies ein grüner Lebensmittelfarbstoff war. Diesen Farbstoff 
haben die Bienen durch Räuberei von nicht ordentlich entsorgten grü-
nen Bonbons einer Bonbonfabrik gesammelt und in den Bienenstock 
gebracht. Dies ist dann natürlich kein Honig im rechtlichen Sinne mehr, 
da Honig ausschließlich aus Nektar oder Honigtau entstehen darf.”

Landrat Matthias Dießl bedankte sich für den spannenden Einblick in 
das Labor und wünschte dem Unternehmen auch für die Zukunft viel 
Erfolg.� n
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma FoodQS haben ein geschultes Auge und erkennen Produktfälschungen sehr schnell
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HEIMATKAMPAGNE
Unser Landkreis. Unsere Heimat.
Ankommen, Wurzeln schlagen, dazu‑
gehören, gemeinsam etwas bewegen 
– Heimat ist mehr als ein Geburts‑ oder 
Wohnort, Heimat ist ein ganz besonders 
Gefühl. 

Mit der Heimatkampagne werden be-
sondere Geschichten aus der Region 
erzählt, der eine oder andere Geheim-

tipp verraten oder in intensiven Gesprächen 
hinter die Kulissen traditionsreicher und inno-
vativer Unternehmen geblickt. Seit 2020 legt 
die Regional- und Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Fürth einen Schwerpunkt auf das 
Thema Heimat.  Gefördert wurde das Projekt 
„#heimatlandkreisfürth” in den vergangenen 
drei Jahren durch das Bayerische Staatsminis-
terium der Finanzen und Heimat.

„Mit der Kampagne wollen wir das Bewusst-
sein unserer Bürgerinnen und Bürger für die 
Heimat stärken”, sagt der Landrat. „Wunder-
schöne Kultur- und Naturlandschaften, neue 
Attraktionen und alte Bräuche: Das alles fin-
det man in unserem Landkreis Fürth – und das 
macht ihn unverwechselbar.”
Hier eine Auswahl der Aktionen:

HEIMAT‑POETRY SLAM
Auf ganz besondere Art haben sich regionale Poetryslammer 
mit dem Begriff „Heimat“ auseinandergesetzt. Der Slam auf 
der Cadolzburg war ein voller Erfolg. 

STICKERALBUM
100 Sticker mit schönen Motiven brauchte es, 
um das Sammelstickeralbum zu füllen. Damit 
lud die Aktion zu einer großen Entdeckerreise 
durch den Landkreis ein.
Übrigens: Falls ein Sticker fehlt, einfach mel-
den: info@heimat-landkreis-fuerth.de 

HEIMATTOUREN
Auf Entdeckerreise: Erlebnistouren mit vielen 

Highlights und Landkreisecken, die selbst 
Einheimische nicht kennen.

www.heimat-landkreis-fuerth.de

JOB SHADOWING
Jugendliche schnuppern einen Tag lang in ein 
regionales Unternehmen hinein und begleite-
ten einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, 
um regionale Betriebe und deren Berufs- und 
Ausbildungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Regionale Betriebe öffnen ihre Türen und ge-
währen Blicke hinter die Kulissen. Sie zeigen, 
wie vielfältig die regionale Wertschöpfung und 
wie leistungsfähig der Wirtschaftsstandort 

Landkreis Fürth ist. Die Unternehmensvielfalt 
ist groß: Landkreismacher, landwirtschaftliche 
Betriebe, traditionsreiche Handwerksbetriebe 
sowie global agierende Unternehmen.

Die Heimat-Homepage ist die Plattform zu 
allen Themen rund um Arbeiten, Leben, und 
Freizeit im Landkreis. Heimatgeschichten, Eh-
renamt, Unternehmensfilme, Interviews, Blog-
beiträge, Podcasts, Freizeittipps, Links zu wei-

terführenden Seiten und vieles mehr. Einfach 
mal reinstöbern, das lohnt sich immer.
Ein Beispiel: Dominik Friedrich aus Oberas-
bach erzählt im Heimatblog von der Leiden-
schaft für seinen Beruf als Orgelbauer. Sehr 

persönlich berichtet er, wie er bereits in jungen 
Jahren die Liebe für die handwerkliche Arbeit 
an den Orgeln entdeckt hat.

UNBEDINGT MITMACHEN
#heimatlandkreisfürth und #landkreisfürth sind die Hashtags, die 
die Landkreis-Community auf Social Media verbinden. Inzwischen 
ist eine wunderbare Sammlung an persönlichen Lieblingsmomen-
ten und tollen Schnappschüssen entstanden. Für Social Media-Sto-
ries gibt es coole Heimat-GIFs (über die Suche mit den Begriffen 
„heimatlandkreisfürth“ oder „landkreisfürth“ zu finden).
Wer etwas Besonderes zu erzählen hat oder jemanden kennt, der 
einen Geheimtipp aus dem Landkreis Fürth verrät, schreibt bitte an
info@heimat-landkreis-fuerth.de 

Und noch ein Tipp: Ein Blick ins Heimatmagazin 
lohnt sich auf alle Fälle:

UNTERNEHMENSVIDEOS
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PREISENACHHALTIGKEIT
GASTRONOMIE STELLT AUF MEHRWEGVERPACKUNGEN UM:

Weiterhin Förderung möglich

Sie sind dabei:
Weinstube Zeitinger in Wachendorf
Aktuell sei die Nachfrage der Kunden noch 
sehr verhalten, berichtete Robert Zeitinger. 
Allerdings sei es noch zu früh, um ein Fazit zu 
ziehen. Neben Aufklebern und Flyern will die 
Weinstube auf das Mehrweggeschirr auch auf 
der Homepage hinweisen. Zudem werde jeder 
Kunde bei der Bestellung gefragt, ob er sein 
Essen in Mehrwegverpackung mitnehmen 
wolle.

Restaurant Alte Veste
Das Restaurant Alte Veste in Zirndorf hat be-
reits während des Corona-Lockdowns den 
Entschluss gefasst, ganz von den Einwegver-
packungen wegzukommen und zu der um-
weltfreundlichen Mehrwegvariante zu gehen. 
Das System setzt der Betrieb weiterhin ein.

Gasthaus / Landhotel Seerose 
Im Gasthaus Seerose in Horbach (siehe Foto 
rechts) bringen 95 Prozent der Abholgäste ihr 
Geschirr selbst mit. Ergänzend dazu hat der 
Betrieb auch Mehrweggeschirr mit Hilfe der 
Förderung des Landkreises angeschafft.

TIPP

KONTAKT

UNGELIEBTE WEIHNACHTSGESCHENKE VERSTEIGERT:

Markt der langen G'sichter
Vom Buch über Dampfreiniger bis hin 
zur Vase: Zum ersten Mal gab es in 
Seukendorf einen „Markt der langen 
G'sichter“. Dort kamen unliebsame 
Weihnachtsgeschenke unter den Ham‑
mer. Viele kennen die Idee schon aus 
Nürnberg – dort werden seit langem 
mit großem Erfolg ungeliebte Weih‑
nachtsgeschenke versteigert.

Unterhaltungswert und guter Zweck
Bei der Premiere in Seukendorf war der Un-
terhaltungswert mindestens ebenso wichtig 
wie die Suche nach einem Schnäppchen. Die 
Spenden kamen einem guten Zweck zugute 
und der Gedanke der Nachhaltigkeit spielte 
ebenfalls eine große Rolle. Denn so landeten 
die Gegenstände nicht in der Abfalltonne.
Bürgermeister Sebastian Rocholl hatte sich für 

die Aktion prominen-
te Unterstützung ins 
örtliche Gemeinde-
haus geholt: Neben 
Landrat Matthias 
Dießl schwang auch 
Dekan André Her-
many eine Weile den 
Hammer. Die Fairtra-
de-Steuerungsgrup-
pe Seukendorf hatte 
die Veranstaltung ins 
Leben gerufen. So 
wechselten Bücher, 
ein Puzzle und ande-
re Gegenständer die 
Besitzer. 

Guter Auftakt – Veranstaltung auch 2024
Einige Weihnachtsgeschenke blieben aber 
auch Ladenhüter, so etwa ein Dampfreiniger 
und ein Kissen. Die Fairtrade-Steuerungsgrup-
pe hofft, dass im kommenden Jahr noch mehr 
Menschen Gegenstände zum Versteigern brin-
gen werden. Für den Auftakt sei der „Markt 
der langen G’sichter“ bereits ein Erfolg gewe-
sen. Der Bürgermeister kündigte an, dass es 
2024 wieder einen geben soll.

Auch beim Tausch- und Verschenkmarkt freut 
sich vielleicht jemand über das eine oder an-
dere ungeliebte Geschenk. Verschenken ist auf 
jeden Fall besser als entsorgen.
Einfach das Angebot kosten-
los in die Online-Gebraucht-
warenbörse eintragen - be-
stimmt finden sich bald 
Interessenten.
www.verschenkmarkt‑landkreis‑fuerth.de

Diese Betriebe verleihen Mehrweg‑
geschirr (Stand zum Redaktionsschluss)
Alte Veste, Zirndorf
Bäckerei Café Gräf, Seukendorf
BrotHaus GmbH, Stein
Café Eders, Zirndorf
Café Leo, Oberasbach
Café Rüffelmacher, Oberasbach
Café Unerwartet, Stein
ebl-Naturkost-Markt, Stein
Gasthof Fränkisch, Stein
Gasthof Kapellenhof, Roßtal
Gasthof Kettler, Oberasbach
Gasthof Wilhelm Tell, Zirndorf
Gasthaus Herboldsheimer, Cadolzburg
Gasthaus zur Post, Cadolzburg
Gaststätte Zum Bauernwirt, Zirndorf

Hotel Adria, Zirndorf
Landgasthaus Linder Grube, Zirndorf
Landhotel und Gasthof Seerose, Langenzenn
Lindenhof Fernabrünst, Großhabersdorf
Metzgerei Lenzendorfer, Oberasbach
Ristorante-Pizzeria Kupferpfanne, Oberasbach
Trattoria Il Pollino, Stein
Weinstube & Weinmarkt Zeitinger, Cadolzburg

Landratsamt Fürth
Monika Hübner, Koordination Nachhaltigkeit
Telefon: 0911 / 9773 – 1033
E-Mail: nachhaltig@lra-fue-bayern.de 
Infos zum Förderprogramm unter 
www.nachhaltiger-landkreis-fuerth.de
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Zum einen steigt die Nachfrage rasant 
an, zum anderen hat sich die gesetzli‑
che Grundlage zum Jahreswechsel ge‑
ändert: Gastronomiebetriebe mit einer 
gewissen Größe müssen Lebensmittel 
und Getränke im „To‑Go‑Segment“ 
ab 2023 auch in einer Mehrwegverpa‑
ckung anbieten.

Frühstück vergessen, Lust auf ein leckeres 
Mittagsmenü im Büro, abends keine Zeit 
zum Kochen oder schnell noch einen Kaf-

fee, bevor der Bus kommt: Takeaway ist einfach 
praktisch. Ob Pizza, Suppen, Nudeln, Salate, 
Kuchen oder Wurstwaren – mit der passenden 
Mehrwegbox oder dem praktischen Mehrweg-
becher können Essen und Getränke in immer 
mehr Restaurants, Cafés, Bäcker- und Metzge-
reien zeitsparend und umweltfreundlich mitge-

nommen werden. Auch 
immer mehr Betriebe im 
ganzen Landkreis Fürth 
bieten Mehrweggeschirr 
an.

Ausnahmen gibt es
Kleine Verkaufsstellen, 
wie Imbisse und Kios-
ke, sind von der neuen 
Regelung ausgenom-
men, müssen jedoch 
Essen und Getränke auf 
Wunsch der Kundschaft 
in mitgebrachte Becher 
oder Schalen füllen. Be-
triebe mit weniger als 
80 Quadratmetern und 

weniger als fünf Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind davon nicht betroffen.

Bis zu 300 Euro Förderung
Der Landkreis Fürth hat gemeinsam mit der 
Sparkasse Fürth ein Förderprogramm für 
Mehrweggeschirrlösungen aufgesetzt: „Bis 
zu 300 Euro an Zuschuss bei der Anschaf-
fung von Mehrweggeschirr sind möglich, der 
Fördertopf ist noch gut gefüllt”, sagte Land-
rat Matthias Dießl. Bis Ende März seien noch 
Anträge möglich.
Zum Start ins neue Jahr machte der Landrat 
zusammen mit Steins 1. Bürgermeister Kurt 
Krömer noch einmal auf das Angebot auf-
merksam und schauten sich bei Pierluigi Tra-
montana in der Pizzeria und Trattoria „Il Pol-
lino" um. Der Steiner Betrieb setzt bereits auf 
Mehrweg. 

Bürgermeister Krömer ist sich sicher, dass sich 
der Einsatz des Mehrweggeschirrs noch für 
viel mehr Betriebe lohnen könnte: „Unstrit-
tig sind die positiven Folgen für die Umwelt, 
wenn weniger Einwegkunststoffprodukte ver-
braucht bzw. entsorgt werden. Neben dem 
Umweltaspekt lassen sich jedoch auch für den 
Betrieb Kosten bei der Anschaffung von Ein-
wegverpackungen sparen, die je nach Art und 
Material nicht unerheblich ausfallen können”, 
sagte er. 

Das „Il Pollino" ist einer von über 20 Betrieben 
im Landkreis, die Mehrweggeschirr im Einsatz 
haben. Pierluigi Tramontana hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, nachhaltig zu arbeiten. Seit 
Dezember 2022 setzt er auf die Landkreisbox, 
ein niederbayrisches Unternehmen, das selbst 
von Gastronomen geführt wird. 

Mehrere Systeme
Monika Hübner, die beim Landkreis Fürth für 
Nachhaltigkeitsthemen zuständig ist, weiß 
ebenfalls um die Vorteile: „Immer mehr Be-
triebe im Landkreis setzen auf das System der 
Landkreisbox. Der Betrieb kann aber genauso 
gut eigene Mehrwegverpackungen kaufen, 
zum Beispiel aus Kunststoff oder Glas oder 
ein Pool-Mehrwegsystem-System nutzen. Vie-
le Stammkunden bringen auch ihre eigenen 
Boxen mit.”
„Wir möchten die Betriebe in jedem Fall er-
muntern, auch mit kleinen Schritten, ihren An-
teil zur Verringerung der Plastikflut beizutra-
gen,“ ergänzt Anne Kratzer, die bei der Stadt 
Stein das Thema Wirtschaftsförderung im Blick 
hat.

Bürgermeister Kurt Krömer, Pierluigi Tramontana und Landrat 
Matthias Dießl

Unterhaltsame Auktion mit Landrat, Bürgermeister und Dekan
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sparkasse-fuerth.de/klimakredit

Sparen Sie beim Sanieren
das CO22 gleich mit.
Jetzt beraten lassen, wie Sie 
Ihre energetische Sanierung 
fi nanzieren. Nutzen Sie 
dafür unseren attraktiven 
Sparkassen-Klimakredit.

Je 1.000 Euro Finanzierungs-

summe spenden wir 2 Euro 

für ein regionales Projekt.

Anz. LKM 92,5x130_energ. sanieren_012023.indd   1Anz. LKM 92,5x130_energ. sanieren_012023.indd   1 27.12.2022   10:50:3127.12.2022   10:50:31

Ihr zuverlässiger Partner für

Heizöle
Pellets · Strom · Erdgas

Marktplatz 5 · 90556 Cadolzburg ·  09103 82 28
schaudi@roedl-energie.de · www.heizoel-schaudi.de

Wärme ist inzwischen zu 
einem kostbaren Gut gewor-
den. Mit der richtigen Fens-
terwahl sparen Sie somit 
nicht nur Energie, sondern 
gerade in der heutigen Zeit 
auch bares Geld. 

Sprechen Sie uns gerne 
zu einer individuellen 

Lösung für Sie an! 

Sparen Sie Energie und schonen 
die Umwelt mit Ihren neuen Fenstern   

Mühlsteig 26, 90579 Langenzenn

www.schramm-fenster.de

Tel. 09101 90 17 10

Anzeigenannahme: Tel. 976 40 79-10, -55   
oder per E-Mail an lkm@herbstkind-wa.de

Erfolgreich werben mit einer
Anzeige im Landkreis 

Magazin Fürth

AKTUELLES
1500 EURO VON STIFTERGEMEINSCHAFT DER SPARKASSE:

Projekt Notfallmappe unterstützt

Die Stiftergemeinschaft der Sparkasse 
Fürth unterstützt das Projekt Notfall‑
mappe im Landkreis Fürth mit 1500 
Euro. Wichtige Dokumente sollen damit 
übersichtlich aufbewahrt und gebün‑
delt werden können. Im Fall des Falles, 
wenn es womöglich auf jede Minute an‑
kommt, ist somit alles griffbereit. 
 
Neben persönlichen Daten und Kontakten 
können unter anderem Angaben zu behan-

delnden Ärzten, 
Versicherungen und 
Medikamenten ge-
macht werden. Auch 
die Vorsorgevoll-
macht und etwaige 
Patientenverfügun-
gen sind hier opti-
mal aufgehoben. 
 
„Ich freue mich, dass 
die Stiftergemein-
schaft diese Idee 
fördert. Dank der 
finanziellen Unter-
stützung können wir 
das Projekt Notfall-
mappe umsetzen 
und damit ein wei-

teres wichtiges Angebot für Seniorinnen und 
Senioren im Landkreis Fürth schaffen“, betont 
Landrat Matthias Dießl.
Über den Fortschritt des Projektes werden wir 
im Landkreismagazin berichten. 
 
Mehrere Millionen für gemeinnützige 
Projekte
Seit der Geburtsstunde der Stiftergemein-
schaft flossen inzwischen mehrere Millionen 
Euro an viele gemeinnützige Projekte. Die 

Ausschüttung für das Jahr 2021 beträgt 972 
435 Euro. Diese Summe setzt sich zusammen 
aus erwirtschafteten Erträgen von Namens-, 
Themen- und Bürgerstiftungen sowie Spenden 
an Stiftungen der Stiftergemeinschaft. Bereits 
im Vorfeld wurden zudem über 516.000 Euro 
ausgeschüttet.
 
Schon gewusst?
Mit dem Stifterbutton auf der Homepage der 
Stiftergemeinschaft (www.die-stifter.de) ist 
direkt eine Spende von Beiträgen bis zu 300 
Euro online möglich.
 
Höhere Spenden und Zuwendungen in den 
Stiftungsgrundstock lassen sich bei der Spar-
kasse Fürth auf folgendes Konto einzahlen: 
IBAN DE56 7625 0000 0009 9535 63. Dabei 
sollte im Verwendungszweck nicht vergessen 
werden den Namen der Stiftung anzugeben, 
für die das Geld bestimmt ist. 
 
Bis zu einem Betrag von 300 Euro genügt 
die Durchschrift der Überweisung zur Vorlage 
beim Finanzamt. Für größere Zuwendungen 
wird, unter Angabe von Name und Anschrift, 
natürlich eine Zuwendungsbestätigung aus-
gestellt.

Finanzielle Unterstützung für das Projekt Notfallmappe

LANDRATSAMT:

Dienstjubiläen und Verabschiedung
Landrat Matthias Dießl ehrte Ve‑
terinärdirektorin Dr. med. vet. Ul‑
rike Pawlik und Jürgen Wiesinger, 
anlässlich ihres 25‑jährige Dienst‑
jubiläums. Auch verabschiedete er 
Regierungshauptsekretärin Ingrid 
Kugler in den Ruhestand.

Veterinärdirektorin Dr. med. vet. Ul-
rike Pawlik konnte ihr 25-jähriges 
Dienstjubiläum feiern. Sie ist seit 

2018 im Landratsamt Fürth Leiterin des 
Veterinäramtes.
Jürgen Wiesinger ist seit 2005 in der 
Straßenmeisterei Ammerndorf für den 

Landkreis Fürth im Dienst. Jetzt feiert er 
sein 25-jähriges Dienstjubiläum.
Auf mehr als 45 Dienstjahre kann Re-
gierungshauptsekretärin Ingrid Kugler 
zurückblicken. Sie kann sich nun auf ih-
ren neuen Lebensabschnitt ‚Ruhestand‘ 
freuen. Sie war unter anderem mehrere 
Jahre im Sachgebiet Bauleitplanung, 
Bauordnung und Denkmalschutz tätig, 
wobei ihr die Denkmalpflege besonders 
am Herzen lag.
Der Landrat bedankte sich bei allen Mit-
arbeitenden für die geleisteten Dienst-
jahre und wünscht den Jubilaren für 
ihren Ruhestand alles Gute.
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Kontakt

Mobil: 0151 123627 11
Mail: info@vitalstudio-schoeffler.de

www.vitalstudio-schoeffler.de

!Neue
röffn

ung!

02.01
.2023

               Neujahrsvorsatz: Erfolgreich Abnehmen!
                   Ich helfe Ihnen sehr gerne bei Ihrem 
                    Vorhaben damit 2023 IHR Jahr wird!
                 Vereinbaren Sie noch heute einen
             Termin bei mir! 

Erfolgreich Abnehmen!  
Ich helfe Ihnen sehr gerne bei Ihrem Vorhaben,  
damit 2023 IHR Jahr wird!
Vereinbaren Sie noch heute einen Termin bei mir!

Mobil: 0151 123627 11
info@vitalstudio-schoeffler.de
www.vitalstudio-schoeffler.de

Gutschein
für ein Erstgespräch im Wert von 35€.  
Für einen leichten Start in den Frühling!

✃
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SOZIALES
MEHR SELBSTBESTIMMUNG FÜR BETREUTE MENSCHEN: 

Neuerungen im Betreuungsrecht

Seit 1. Januar gilt das Gesetz zur Reform 
des Vormundschafts‑ und Betreuungs‑
rechts. Die Selbstbestimmung rechtlich 
betreuter Bürgerinnen und Bürger mit 
Behinderung oder Krankheit soll durch 
die neuen Regelungen gestärkt werden. 
Die Betreuungsstelle Landkreis Fürth 
gibt hier eine kurze Übersicht über 
wichtige Änderungen:

Unterstützung ehrenamtlicher Betreu‑
ender
Ehrenamtliche Betreuende müssen geeignet 
und in der Lage sein, die Selbstbestimmung 
zu unterstützen. Hierbei werden sie fachlich 
durch einen Betreuungsverein und/oder die 
örtliche Betreuungsbehörde begleitet und 
unterstützt. Die Einführung in die Aufgabe, 
die begleitende Beratung und auch die Mög-
lichkeit, eine Vereinbarung der Unterstützung 
abzuschließen, sind hilfreiche Möglichkeiten, 
sich der wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe 
anzunehmen. Die Betreuungsstelle Landkreis 
Fürth bietet hierzu mehrmals jährlich Einfüh-
rungsveranstaltungen an.

Direkte Beratungsangebote
Die Betreuungsbehörde ist nun verpflichtet, 
den Namen und die Anschrift des ehrenamt-
lichen Betreuenden unverzüglich einem am 
Wohnsitz des ehrenamtlichen anerkannten 
Betreuungsvereins mitzuteilen. Damit hat der 
Verein die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen, 
um entsprechende Beratungsangebote anzu-
bieten.

Führungszeugnis und Auskunft aus 
Schuldnerverzeichnis
Mit dem neuen Betreuungsrecht ist gesetzlich 

verpflichtend, dass Ehrenamtliche, die eine Be-
treuung endgültig übernehmen, der örtlichen 
Betreuungsbehörde ein polizeiliches Füh-
rungszeugnis und eine Auskunft aus dem zen-
tralen Schuldnerverzeichnis vorlegen müssen.

Betreuung als Beruf
Seit 1. Januar 2023 können beruflich tätige 
Betreuende nur noch vorgeschlagen und vom 
Betreuungsgericht bestellt werden, wenn sie 
bei der zuständigen Stammbehörde als beruf-
liche Betreuende registriert sind. Eine Vielzahl 
von Mitteilungs- und Nachweispflichten, Zu-
verlässigkeits- und Eignungsprüfung und re-
gelmäßige Überprüfungen durch die Behörde 
sind vorgeschrieben.
 
Landkreis Fürth als Modellbehörde
Mit dem neuen Gesetz gibt es die neue Mög-
lichkeit, mit der sogenannten erweiterten 
Unterstützung, eventuell eine Betreuung zu 
umgehen.
Die Betreuungsbehörde hat zunächst in einem 
Betreuungsverfahren zu prüfen, ob zur Ver-
meidung einer Betreuung eine erweiterte 
Unterstützung möglich ist. Bei geeigneten Vor-
aussetzungen und mit Zustimmung der Betrof-
fenen wird dann zunächst das Verfahren „ein-
gefroren“. Durch eine intensive Begleitung 
und Unterstützung für zunächst drei Monate, 
sollen Potenziale der Betroffenen erkannt und 
wiederbefähigt werden, die notwendigen An-
gelegenheiten möglichst eigenständig – oder 
mit anderen Hilfen – zu bewältigen.
Nach einer über einjährigen intensiven Vor-
bereitungszeit wurde im Dezember 2022 mit 
dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz, 
dem Bayerischen Städte- und Landkreistag 
sowie insgesamt zehn Modellbehörden be-
schlossen, das Projekt der erweiterten Unter-
stützung in Bayern umzusetzen. Der Landkreis 
Fürth nimmt an diesem auf sieben Jahre aus-
gerichteten Projekt als Modellbehörde teil.
 
Ehegattenvertretungsrecht
Mit der Rechtsänderung wird auch das so-
genannte Ehegattenvertretungsrecht (§ 1358 
BGB n.F.) zur Anwendung kommen, das es 
künftig Ehepartnern über einen Zeitraum von 
sechs Monaten ermöglicht, sich gegenseitig in 
medizinischen Entscheidungen zu vertreten, 
was bisher ohne Vollmacht unmöglich war.
Dieses greift dann, wenn ein Ehepartner auf-
grund einer schweren Krankheit oder einer Be-

wusstlosigkeit seine Gesundheitssorge nicht 
mehr selbständig rechtswirksam wahrnehmen 
kann.

Mit der neuen Rechtsordnung soll eine vorläufi-
ge rechtliche Betreuung für den eingeschränk-
ten Aufgabenbereich der Gesundheitsfürsorge 
vermieden werden. Die medizinischen Voraus-
setzungen und die zeitliche Begrenzung über 
sechs Monate wird durch den behandelnden 
Arzt schriftlich bestätigt.

Die neue Rechtsgrundlage betrifft überwie-
gend die Kliniken, da häufig Betreuungsanre-
gungen bei Gericht durch behandelnde Ärzte 
angeregt werden, wenn dringende medizini-
sche Maßnahmen anstehen und der Patient 
(aktuell) nicht in der Lage ist, eigenverant-
wortliche und rechtsverbindliche Entscheidun-
gen treffen zu können.

Mit dieser neuen Rechtsordnung sollen Be-
treuungen einerseits vermieden werden, 
andererseits können schneller, wenn die Vo-
raussetzungen vorliegen, medizinische Maß-
nahmen durchgeführt werden.

Änderungen zu beglaubigten Vorsorge‑
vollmachten
Grundsätzlich galt bisher: Wurde eine Voll-
macht über den Tod hinaus erteilt, so ist 
auch die Beglaubigung der Unterschrift über 
den Tod hinaus wirksam. Dieses galt bis zum 
31.12.2022 sowohl für Beglaubigungsvor-
nahmen durch Betreuungsbehörden, wie auch 
für Notare gleichermaßen.
Seit dem 1.1.2023 gilt das für neue beglaubig-
te Vorsorgevollmachten durch eine Urkunds-
person der Betreuungsbehörden nicht mehr 
(gem. § 7 Abs. 1 Satz 2 BtOG). Altvollmachten 
bleiben hiervon unberührt.

Die neue Vorsorgevollmacht verliert aber nicht 
ihre Wirksamkeit und bleibt auch über den Tod 
hinaus wirksam; lediglich die Wirksamkeit der 
öffentlichen Beglaubigung erlischt dann. Auch 
nach dem Tod des Vollmachtgebers kann dann 
z.B. der Vollmachtnehmer die Vollmacht meis-
tens für alle Bereiche nutzen, bei denen keine 
öffentliche Beglaubigung angezeigt ist. Dieses 
(„über den Tod hinaus“) sollte dann aber auch 
ausdrücklich in der Vollmacht enthalten sein, 
wenn gewünscht ist, dass die Vollmacht auch 
weiterhin gelten soll.

GESICHTER DES LANDRATSAMTES

Regelmäßig werden Vorträge über das Be-
treuungsrecht und Möglichkeiten der Vorsor-
ge(vollmacht) und Patientenverfügung ange-
boten.

Einführungsveranstaltungen
Sie finden hier die diesjährigen Einführungsveranstaltungen für ehrenamtliche Betreuende, zu 
denen Sie sich bereits jetzt schon anmelden können. Neben der Hinführung zum Betreuungs-
recht, Aufgaben, Rechte und Pflichten gibt es die  Möglichkeit der Reflexion und des Austausches.

Die Kurse sind kostenfrei und bestehen aus zwei aufeinander aufbauenden Veranstaltungen:
 
Montag, 06.03. und 13.03.2023 von 15:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch, 14.06. und 21.06.2023 von 15:00 bis 17:00 Uhr
Mittwoch, 06.09. und 13.09.2023 von 15:00 bis 17:00 Uhr
Dienstag, 12.12. und 19.12.2023 von 15:00 bis 17:00 Uhr

Betreuungsstelle Landkreis Fürth
Herr Nölting
Telefon: 0911/9773-1232
E-Mail: s-noelting@lra-fue.bayern.de
Frau Kupsch 
Telefon: 0911/9773-1236
E-Mail: a-kupsch@lra-fue.bayern.de

KONTAKT

INFO

BETREUUNG BETRIFFT AUCH JUNGE MENSCHEN: 

Sven Nölting rät zur Vorsorge
Landkreis Fürth ‑ In unserer Serie über 
die Mitarbeitenden des Landratsamtes 
stellen wir heute Sven Nölting vor. Er 
leitet die Betreuungsstelle des Land‑
kreises Fürth seit mehr als 25 Jahren.

Gerade kommt Sven Nölting von einem 
Kriseneinsatz zurück ins Büro und am 
Nachmittag steht ein weiterer an. Wie 

sein Arbeitstag und der seines neunköpfigen 
Teams aussieht, weiß er an vielen Tagen mor-
gens noch nicht. „Wir sehen oft Dinge, die 
man natürlich erst einmal verarbeiten muss”, 
sagt er. Im aktuellen Fall ging es um eine Per-
son, bei der akute gesundheitliche Folgen we-
gen Verwahrlosung drohten - ein Mensch, der 
komplett überfordert ist.
Die Betreuungsstelle führt in erster Linie im 
Auftrag des Amtsgerichts Ermittlungen bei 
volljährigen Personen durch, die psychisch, 
geistig oder seelisch erkrankt sind - und da-
durch teilweise oder vollständig eingeschränkt 
in ihren Handlungen sind. Existiert keine Vor-
sorgevollmacht, wird vorläufig durch das Ge-
richt ein Betreuer bestimmt. Seit 1. Januar 
2023 gibt es erneut etliche Neuregelungen (s. 
links).

Individuelle Hilfe
 „Wir müssen sehr gewissenhaft das gesamte 
Umfeld der zu betreuenden Person beleuch-
ten”, erläutert der Sozialpädagoge, der vor 
seinem Studium Gärtner gelernt hat. „Wir 

müssen die Defizite herausfinden, aber auch 
vorhandene Ressourcen.” Dabei versucht Sven 
Nölting auch Alternativen zu finden, um auf 
eine gesetzliche Betreuung verzichten zu kön-
nen. „Letztlich wird jede Hilfe ganz individuell 
installiert”, betont Sven Nölting. Basis dafür 
sind ein psychiatrisches Gutachten sowie ein 
umfassender Sozialbericht, den die Betreu-
ungsstelle verfasst. Das Betreuungsgericht 
trifft dann die Entscheidung.
Im Idealfall können Angehörige als Betreuer 
eingesetzt werden. Ist das nicht möglich, muss 
ein Berufsbetreuer diese Aufgabe überneh-
men. Circa 50 Berufsbetreuer gibt es aktuell 
im Landkreis Fürth. Immer häufiger komme 
es vor, dass junge Menschen einen Betreuer 
benötigen. Etwa 40 Prozent der Menschen im 
Landkreis, die betreut werden, sind mittlerwei-
le jüngere Leute.

Wichtig für junge Menschen
Auch ein schwerer Unfall kann eine vorrü-
bergehende Betreuung auslösen: „Nehmen 
wir an, ein 20-Jähriger ist nach einem Unfall 
im Koma, es müssen aber wichtige Entschei-
dungen getroffen werden und es ist keine 
Vorsorgevollmacht vorhanden, dann müssen 
wir häufig für Folgebehandlungen einen Be-
treuer oder eine Betreuerin vorschlagen”, so 
der Experte. Selbst nahe Angehörige können 
ohne Vorsorgevollmacht diese wichtigen Ent-
scheidungen nicht treffen. Deshalb sei es 
enorm wichtig, ab dem 18. Lebensjahr eine 

Vorsorgevollmacht für eine Vertrauensperson 
auszufüllen. Für zehn Euro kann diese bei der 
Betreuungsstelle beglaubigt werden - ein No-
tar ist nicht zwingend erforderlich.

Berufsbetreuer werden von den Betreuungs-
stellen nun seit dem 1. Januar 2023 amtlich 
registriert, wenn sie beruflich tätig werden 
wollen. 

Sven Nölting informiert bei Informationsver-
anstaltungen oder in Einzelberatungen über 
Vorsorgevollmachten, Patienten- und Be-
treuungsverfügungen. In diesen Dokumenten 
kann zum Beispiel festgehalten werden, wer 
im Fall der Fälle zum Betreuer bestimmt wer-
den soll oder ob medizinische, lebenserhalten-
de Maßnahmen werden sollen. 
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Sven Nölting ist der Experte rund ums Betreu-
ungsrecht - und hat oft schwierige Einsätze 
mit seinem Team
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AKTUELLES
ONLINE INFOABEND:

Digitale Gefahren und Risiken

Der Safer Internet Day ist ein wichtiger 
Tag, um das Bewusstsein für Online‑Si‑
cherheit und ein sicheres Internet für 
Kinder und Jugendliche zu schärfen. In 
Deutschland wird dieser Tag von der 
EU‑Initiative klicksafe koordiniert.

Kompetenter Umgang mit Internet
Die Kommunale Jugendarbeit des Landkrei-
ses Fürth möchte diesen Tag nutzen, um dazu 
beizutragen, dass Kinder und Jugendliche ein 
sicheres und kompetentes Verhältnis zum 
Internet entwickeln.

Dazu gibt es einen kostenfreien digi‑
talen Vortrag mit dem Titel „Wovor wir 
unsere Kinder schützen müssen: Digitale 
Gefahren und Risiken". Er wird von Severin 
Scheeler gehalten, dem Medienpädagogen 
des Landratsamts Fürth.

Interessierte, die mehr wissen wollen über 
die Gefahren, die hinter dem Bildschirm des 
Smartphones lauern, zu sinnvollen Sicher-
heitsvorkehrungen oder zur Einschränkung 

der Mediennutzung, können sich jetzt an-
melden.

Termin: 7. Februar 
Uhrzeit: 18 bis 18.45 Uhr 
Anmeldung: bis spätestens 6. Februar 
2023 per E‑Mail an: 
s‑scheeler@lra‑fue.bayern.de

Auf www.klicksafe.de sind übrigens sehr viele 
nützliche Informationen für Erziehungsberech-
tigte zu fast allen Themen von Sucht bis Cyber-
mobbing zu finden. Ein Besuch lohnt sich.

INFO

EXOTISCHE
SCHöNHEITEN w
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Gartenwelt Dauchenbeck e.K. · Mainstraße 40 · 90768 Fürth-Atzenhof · 0911 / 9 77 22-0
Gartenwelt Dauchenbeck GmbH & Co. KG  · Am Jakobsweg 15 (Hofäckerweg) · 90547 Stein-Oberweihersbuch · 0911 / 9 77 22-500 

Märkte: Mo. - Sa. 9-18 Uhr
Cafés: Mo. - Sa. 9-17 Uhr

Folgen Sie uns:Erlebe bei uns die Orchideenvielfalt!

ORCHIDEEN
Umtopfaktion

11.02.23
Fürth & Stein

Nicht vergessen!: am 14.02. ist Valentinstag!

ILLEGALER ABFALL:

360 Kilo Müll in die Natur geworfen
In unserer Serie über illegale Abfall‑
ablagerungen im Landkreis hatten wir 
zuletzt über die Problematik von Ziga‑
rettenresten berichtet. Im heutigen Teil 
möchten wir nun eine der größten Ab‑
fallablagerungen im Landkreisgebiet 
thematisieren, die im Jahr 2022 dem 
Staatlichen Abfallrecht durch aufmerk‑
same Bürger gemeldet wurden. 

Dabei handelte es sich um zerlegte 
Schränke, Sofateile, Teppiche sowie wei-
teren Sperrmüll. Sogar eine zerstörte Gi-

tarre befand sich darunter. Insgesamt mussten 
360 Kilogramm Abfälle entsorgt werden. 

Teure Entsorgung
Der Abtransport zur ordnungsgemäßen Ent-
sorgung beim Wertstoffhof war aufgrund der 
Geländebeschaffenheit besonders schwierig. 
So konnte der Ablagerungsort nicht mit dem 
üblichen Fuhrpark angefahren werden, da 
sich die Abfälle auf einer Anhöhe neben einem 
nicht befestigten Feldweg befanden. 
Die Kosten für die Entfernung und Entsorgung 
aller Abfälle beliefen sich auf circa 400 Euro. Die 
Person, die das verursacht hat,  konnte bislang 
nicht ermittelt werden. So gehen die Kosten lei-
der zu Lasten der Gebührenzahler. 

Unnötiger Aufwand
Die in die Natur 
geworfenen Abfäl-
le hätten allesamt 
kostenlos über den 
Sperrmüll entsorgt 
werden können - und 
wären zudem direkt 
vor der Haustüre ab-
geholt worden. Statt-
dessen wurde großer 
Aufwand betrieben, 
den Sperrmüll neben 
einem Feld illegal zu 
entsorgen. So wur-
de zum einen das 
Landschaftsbild und 
unsere Natur beein-
trächtigt, zum ande-
ren verursachte die 
Entsorgung einen 
unnötig hohen Kos-
tenaufwand.
Auf Ihre Mithilfe sind wir immer angewie-
sen. Sollten Sie größere Ablagerungen von 
Abfall entdecken, können Sie diese gerne 
dem Landratsamt Fürth – Staatliches Abfall-
recht - mit Angabe von Fundort und Art der 
Abfälle melden.

Abfallrecht am Landratsamt Fürth
E-Mail: abfallrecht@lra-fue.bayern.de 
Telefon: 0911/9773-1444 bzw. 1405

KONTAKT

SICHER ZUR SCHULE:

Tanzschule spendet Sicherheitswesten
Gerade in der dunklen Jahreszeit ist 
es wichtig, dass Schülerinnen und 
Schüler gut sichtbar im Straßenver‑
kehr unterwegs sind. Die ADTV‑Tanz‑
schule Forum spendierte deshalb an 
die Erstklässler aller Grundschulen im 
Landkreis Fürth Sicherheitswesten. 
Diese 1250 Westen werden derzeit im 
Landkreis verteilt.

Sicherheit auf dem Weg zur Schule
Bei der Übergabe der Sicherheitswesten an 
die Pestalozzi-Grundschule Oberasbach be-
dankte sich Landrat Matthias Dießl bei Ute 
Späth und Andreas Lassen von der ADTV-
Tanzschule. „Das ist ein tolles unternehme-

risches Engagement, das unseren Grund-
schülern zugutekommt”, betonte er. 

„Wir geben etwas zurück“
Den Verantwortlichen der ADTV-Tanzschule 
Forum GbR Ute Späth und Andreas Lassen 
war es wichtig, dem Landkreis etwas von 
der Unterstützung zurückzugeben, die sie 
in den vergangenen beiden Jahren erfahren 
haben. „Wir führen die Aktion in Zusam-
menarbeit mit dem Programm „Neustart 
Kultur“ durch. Es ist eine Initiative der  Bun-
desregierung für Kultur und Medien, die die 
Aktion mitfinanziert. Weitere Aktionen sind 
noch geplant“, so die Verantwortlichen.

Anzeigen
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Unfassbares Bild: 360 Kilogramm Müll illegal in der Natur entsorgt

Andreas Lassen bei der Übergabe der Westen 
an der Grundschule in Oberasbach
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INTERVIEW
AUFKLÄRUNGSREIHE ZUM THEMA PSYCHISCHE GESUNDHEIT:

„Psychotherapie geht alle an“

Das Thema „Psychische Gesundheit“ ist 
aktuell präsent wie nie. Der Bedarf an 
Behandlungen steigt stetig an und die 
Nachwirkungen durch die Corona‑Pan‑
demie sind deutlich zu spüren. Auch im 
Landkreis Fürth wird in verschiedenen 
Arbeitsgruppen daran gearbeitet, dem 
steigenden Behandlungsbedarf trotz 
des Fachkräftemangels weiter gerecht 
zu werden. Eines der Ziele ist eine stär‑
kere Vernetzung aller Arbeitsbereiche 
für eine möglichst effektive Versorgung 
der Patienten und Aufklärungsarbeit 
in der Bevölkerung. Gerade die Begrif‑
fe und Berufsbezeichnungen sind oft 
schwer abgrenzbar. 

Prof. Dr. Phillip Stang, Vertreter der Psycho-
therapeuten für den Landkreis Fürth, ist 
Teil einer Arbeitsgruppe. Er betonte in ei-

nem Gespräch mit der GesundheitsregionPlus 
des Landkreises Fürth, dass sich niemand mit 
psychischen Problemen verstecken muss. In 
einer Artikelreihe wollen wir dazu informieren.

Prof. Dr. Stang, die von Ihnen verfass‑
te Artikelreihe heißt: „Psychotherapie 
geht alle an“. Wie kam es zu dem Titel? 
Die Reihe trägt den genannten Titel, da jeder 
Mensch sich mit seiner Psyche, der Prävention 
von psychischen Erkrankungen („psychischen 
Störungen“), dem Erkennen von psychischen 
Störungen oder der Behandlung auseinander-
setzen sollte. Bei aktuellen Schätzungen sind 
circa 28 Prozent der erwachsenen Bevölkerung 

und 18 Prozent der Kinder und Jugendliche in 
Deutschland von einer psychischen Erkran-
kung („psychische Störung“) betroffen. Das 
bedeutet, auch wenn eine Person selber noch 
nicht von einer psychischen Störung betroffen 
war, kennt diese mit hoher Wahrscheinlichkeit 
Personen mit psychischen Störungen. 
Die Informationen aus dieser Kampagne sol-
len Menschen dazu befähigen, sich in dem 
Dschungel der verschiedenen Begrifflichkei-
ten zurecht zu finden, Hintergrundwissen zu 
erlangen, Mythen aufzulösen, den Zugang 
zur Psychotherapie zu erleichtern und Berüh-
rungsängste abzubauen.

Wie würden Sie den Begriff „Psychothe‑
rapie“ erklären?
Als Psychotherapie wird die Behandlung und 
Begleitung von psychischen Störungen (Er-
krankungen) durch wissenschaftlich fundier-
te Verfahren durch einen Psychotherapeuten 
verstanden. Psychotherapeut ist eine gesetz-
lich geschützte Berufsbezeichnung, die nur 
von Personen genutzt werden darf, die nach 
dem Studium eine wissenschaftlich fundierte 
psychotherapeutische Ausbildung in einem 
spezifischen psychotherapeutischen Verfahren 
absolviert hat, die nach dem Staatsexamen 
mit der Approbation abschließt. 

Seit 2020 gibt es zudem eine neue gesetzli-
che Regelung. Wer Psychotherapeut werden 
möchten, muss ein universitäres Psychologie-
studium durchlaufen mit dem Schwerpunkt 
Klinische Psychologie und Psychotherapie. 
Nach diesem Studium beginnt dann die Wei-
terbildung.

Mit welchen „Beschwerden/Proble‑
men“ geht man zu einer Psychothera‑
peutin oder zu einem Psychotherapeu‑
ten?
Bei dem Begriff „Psychotherapie“ denkt man 
vielleicht als erstes an das häufige Bild aus 
Spielfilmen: Jemand liegt auf einer Couch er-
zählt von seiner Kindheit, während die Thera-
peutin oder der Therapeut daneben sitzt und 
zuhört. Die Psychotherapie hat aber viel mehr 
Facetten und arbeitet mit ganz unterschiedli-
chen Ansätzen. Häufig eingesetzte Verfahren 
sind etwa Verhaltenstherapie (VT), die tiefen-
psychologisch fundierte Psychotherapie und 
die systemische Therapie (auch systemische 
Familientherapie genannt). 

Welches Verfahren angewendet wird, hängt 
unter anderem von der Störung oder Erkran-
kung, aber auch von dem Menschen selbst 
ab, der die Therapie benötigt. Zu den häufig 
behandelten psychischen Störungen und Er-
krankungen, gehören zum Beispiel Angststö-
rungen, Depressionen und Suchterkrankun-
gen, aber auch die Bewältigung von schweren 
oder chronischen körperlichen Erkrankungen. 
Sie müssen jedoch keine diagnostizierte Diag-
nose haben, um zu einem Psychotherapeuten 
zu gehen. Auch in Krisen kann eine psycho-
therapeutische Behandlung das Richtige für 
Sie sein. Ziel ist es, die Beschwerden, die mit 
der psychischen Erkrankung oder Belastung 
verbunden sind, zu lindern und die Lebens-
qualität zu verbessern. 

Und wie bekommt man an einen Ter‑
min?
Der Zugang zur Psychotherapie erfolgt ohne 
Überweisung. Das heißt, jeder Mensch kann 
direkt mit einer Psychotherapeutin oder einem 
Psychotherapeuten telefonisch einen Termin 
vereinbaren. Er benötigt hierzu keine Überwei-
sung. Entweder bringen Sie die Versicherten-
karte Ihrer gesetzlichen Krankenversicherung 
mit oder geben bei privater Krankenversiche-
rung Ihre Adresse an, damit Sie die Rechnung 
gegebenenfalls bei Ihrer Versicherung einrei-
chen können.

Die Adressen von Psychotherapeuten, die ge-
setzlich bei der Kassenärztlichen Vereinigung 
zugelassen sind, finden Sie beispielsweise 
über die KVB Arztsuche, eine online Such-
maschine. Zudem gibt es in Deutschland eine 
bundesweite Telefonnummer: 116 117. Dies 
ist die Terminservicestelle des ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes, über die freie Termine ver-
einbart werden können.
Sollten Sie keinen Therapieplatz erhalten, be-
steht die Möglichkeit des Kostenerstattungs-
verfahrens. Hierüber kann eine Krankenkasse 
die Kosten einer Psychotherapie bei einer Psy-
chotherapeutin oder einem Psychtherapeuten 
ohne Kassenzulassung, also in einer Privatpra-
xis, erstatten.

Vielen Dank für das Interview.

Prof. Dr. Philipp Stang (M.Sc., M.A. mult.) ist 
Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeut, Sexualthera-

peut, Supervisor und Selbsterfahrungsleiter, 
Professor für Psychologie an der SRH Wilhelm 
Löhe Hochschule in Fürth

Für viele Menschen sind Freunde und Ange-
hörige erste Ansprechpartner, wenn es ihnen 
seelisch nicht gut geht. Wenn das nicht aus-
reicht und man sich zum Beispiel länger sehr 
ängstlich oder niedergeschlagen fühlt, bieten 
sich als Kontakt Hausärztin oder Hausarzt, 
eine psychosoziale Beratungsstelle oder direkt 
eine psychotherapeutische oder psychiatri-
sche Praxis an. Auch wer unsicher ist, ob die 
eigenen Probleme behandlungsbedürftig sind, 
kann hier eine erste Beratung erhalten. 
Infos zu den Beratungsstellen gibt es 
auch unter www.gesundheitsregion‑
landkreis‑fuerth.de

Notfall‑ und Kontaktnummern

Polizei 110

Feuerwehr 112

Krisendienst 0800 / 655 3000 tägl. von 0-24 Uhr

Notfallnummer
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Fürth/
Bezirkskliniken Mittelfranken

09131 753-0 
für Notfälle rund um die Uhr erreichbar

Sozialpsychiatrischer Dienst 0911- 975667-0

Allgemeiner Sozialdienst Krisentelefon 0911- 9773 3333

Beratungsstelle Caritas 0911- 74050-0

Erziehungsberatungsstelle Diakonie 0911- 749 3335

KoKi- Netzwerk frühe Kindheit 0911- 9773 1277

Psychotherapeutische Sprechstunde/ Termine 116117

Martina Eckmüller 
Geschäftsstellenleiterin
Gesundheitsregion plus 
Telefon: 0911 9773-1980 
E-Mail: m-eckmueller@lra-fue.bayern.de 
www.gesundheitsregion-landkreis-fuerth.de

Gesundheitsförderung Landkreis Fürth 
Claudia Seger 
Telefon: 0911 9773 1874 
E-Mail: c-seger@lra-fue.bayern.de

KONTAKT

KONTAKT

REGIONALER KREBSTAG: 

Wichtige Information 
und Mitmachprogramm
Seit einigen Jahren veranstaltet der Fach-

bereich Gesundheitsförderung des Land-
ratsamtes Fürth zusammen mit ver-

schiedenen Partnern anlässlich des jährlichen 
Weltkrebstages den regionalen Krebstag. 
Oberbürgermeister Dr. Thomas Jung und Land-
rat Matthias Dießl werden in diesem Jahr den 
Tag eröffnen und laden herzlich zu einem ab-
wechslungsreichen Programm ein. 

Termin: 2. Februar 2023, ab 12 Uhr
Ort: Landratsamt Fürth, Stresemannplatz 11, 
90763 Fürth
Die Teilnahme ist kostenlos
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BERATUNG
HILFSANGEBOTE FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE:

Damit Pflege nicht zur Last wird

Pflegebedürftige und pflegende Ange‑
hörige stehen vor enormen und gleich‑
zeitig völlig neuen Herausforderungen, 
dies belastet besonders.  

Sollten Pflegende einen pflegebedürfti-
gen Angehörigen nicht mehr pflegen 
können, weil sie selbst zum Beispiel an 

Covid-19 erkrankt sind oder sich in Quaran-
täne befinden, muss die Pflege dieses An-

gehörigen natürlich weiterhin sichergestellt 
sein. 

Netzwerk ist wichtig
Nicht immer haben Pflegebedürftige und pfle-
gende Angehörige ein unterstützendes Netz-
werk oder Ressourcen im Familien- und Freun-
deskreis, auf welche sie zurückgreifen können. 
Vor diesem Hintergrund möchte der Landkreis 
Fürth auf Anlaufstellen hinweisen, die im Falle 

von Versorgungsnöten durch Angehörige oder 
Pflegebedürftige kontaktiert werden können. 
Ein besonders wichtiger Ansprechpartner sind 
die Fachstellen für pflegende Angehörige. Die-
se bieten vielfältige Beratung und Unterstüt-
zung Rund um das Thema „Pflege“. 

Viele Hilfen
Sie helfen etwa bei der Beantragung von Leis-
tungen oder beim Finden eines Pflegedienstes, 
um so eine Überlastung der pflegenden An-
gehörigen zu verhindern.  
Weitere wichtige Anlaufstellen im Landkreis 
sind die Quartiersmanagerinnen sowie die 
Seniorenbeiräte und Seniorenvertreter. Diese 
können gezielt Angebote vor Ort vermitteln 
und Kontakt zu ehrenamtlichen Initiativen, 
Freiwilligendiensten oder Nachbarschaftshil-
fen in den Gemeinden herstellen. 

Seniorenratgeber hilft 
Einen detaillierteren Überblick bietet auch der 
Seniorenratgeber des Landkreises Fürth „Le-
bensfroh mit 60+“, den es im Landratsamt, so-
wie bei allen Rathäusern und Fachstellen gibt.

Online ist der Seniorenratgeber hier zu 
finden:
https://flipbook.inixmedia.de/Landkreis_Fu-
erth_2109/

Fachstellen für pflegende Angehörige: 

Nonna Günther
Fachstelle für pflegende Angehörige 
AWO
Martin-Luther-Platz 7
90547 Stein
Telefon: 0911/971914-69
Mobil: 0152/38950256
E-Mail: fachstellefpa@awo-fl.de
Website: www.awo-fl.de

Angelika Bleicher
Fachstelle für pflegende Angehörige
Caritasverband für die Stadt und den 
Landkreis Fürth e. V.
Königstraße 112-114 
90762 Fürth 
Telefon: 0911/7 40 50 31 

Mobil: 0151/230 084 65
E-Mail: angelika.bleicher@caritas-fuerth.de
Website: www.caritas-fuerth.de

Miriam Lüken
Fachstelle für pflegende Angehörige
Diakonisches Werk Fürth e.V.
Königswarterstraße 56-60
90762 Fürth
Telefon: 0911/749 33 23
E-Mail: miriam.lueken@diakonie-fuerth.de
Website: www.diakonie-fuerth.de

Quartiersmanagement: 

Jenny Fischer 
Quartiersarbeit Cadolzburg "Herzlich 
nah am Land" 

Telefon: 0176/2075 1794
E-Mail: Quartier-cadolzburg@caritas-fuerth.de

Renate Schwarz 
Quartiersprojekt Oberasbach 
Telefon: 0911/80 1935 69
E-Mail: renate.schwarz@diakonie-fuerth.de

Doris Last
Quartiersprojekt Markt Wilhermsdorf
Telefon: 09102/9958-205 (Mo-Mi)
E-Mail: Last@markt-wilhermsdorf.de

Stefanie Seischab
Quartiersprojekt Zirndorf ‑ ZAM,‑ „hier 
komma zam“
Telefon: 0911/965 74 29 19
E-Mail: seischab@wbg-zirndorf.de
Sprechergremium Seniorenvertreter: 
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Für pflegende Angehörige gibt es vielfältige Unterstützung

Hier eine Übersicht der genannten Anlaufstellen: 

KONTAKT

Puschendorf
Therese Gabler 
Telefon: 09101/536363
E-Mail: th.gabler@franken-online.de

Wilhersmdorf
Helmut Tichy 
Telefon:09102/610
E-Mail: helmut.tichy@gmx.de

Zirndorf
Dieter Sieber 
Telefon: 0911/604492
E-Mail: DieterSieber@t-online.de

Seniorenvertreter: 
Ammerndorf
Herbert Klößinger 
E-Mail: h.kloessinger@t-online.de

Cadolzburg
Ulrike Brenner 
Telefon: 0160/92307543
E-Mail: BrennerU-1@t-online.de

Großhabersdorf 
Hans Himmelhuber 
Telefon: 09105/9136
E-Mail: hans.himmelhuber@web.de

Langenzenn
Hans Klinner
Telefon: 09101/9613
E-Mail: hans.klinner@t-online.de

Oberasbach
Harald Fassel 
E-Mail: stadtseniorenrat@oberasbach.de

Obermichelbach 
Marga Schwender
Telefon: 0911/767247
E-Mail: marga.schwender@gmail.com

Roßtal
Gisela Sommerschuh
Telefon:  9127/57494
E-Mail: K.Sommerschuh@web.de

Seukendorf
Otto Hegendörfer 

Telefon: 0911/755207
E-Mail: otto@hegendoerfer.net

Stein 
Kurt Irmer
Telefon: 0911/671792
E-Mail: kurt.irmer@mnet-mail.de 

Tuchenbach 
Werner Barthel 
Telefon: 0911/7569745
E-Mail: werner-barthel@web.de; 
Seniorenteam@Tuchenbach.de

Veitsbronn
Günter Weber 
Telefon: 0173/4173597
E-Mail: guenterksc@t-online.de

Landratsamt Fürth
Tanja Maier 
Seniorenbeauftragte
Telefon: 0911/9773-1226
E-Mail: t-maier@lra-fue.bayern.de

HEIMAT-PODCAST 

Neue Folge online
Edburmi Aha! Mit der neuen Podcastfolge auf den Fasching einstimmen: Betty Krauß 
und Jörg Salzer aus dem Vorstand der Wilhermsdorfer Faschingsgesellschaft Edlen von 
Burgmilching e.V. verraten, welche Faschingstraditionen in Wilhermsdorf gelebt werden, 
wie so ein Fasching aussieht, wer alles im Verein mitmachen kann und welche Veran-
staltungen 2023 anstehen.

www.heimat-landkreis-fuerth.de sowie auf Spotify. 

GEWINNSPIEL: 

Gleich mitmachen
Im Jahr 2023 feiert die Ehrenamtskarte im Land‑
kreis Fürth ihren 10. Geburtstag. 
Aus diesem Anlass verlost der Landkreis 10 x 2 Eintritts-
karten für den festlichen Ehrenabend am 6. März im Stei-
ner Schloss, bei dem jährlich die Auszeichnungen Junger 
Held und Stiller Held und die Ehrennadeln des Landkreises 
verliehen werden.

Teilnehmen kann jede Person, die im Besitz einer aktuell 
gültigen Ehrenamtskarte ist, die durch den Landkreis Fürth 
ausgestellt wurde. Einfach eine Mail bis 11.02.2023 an 
ehrenamtskarte@lra-fue.bayern.de mit Angabe des Vor- 
und Nachnamen und des Gültigkeitsdatums der Karte 
genügt und mit etwas Glück sind Sie beim Ehrenabend 
dabei. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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JETZT

Ihr Stellenmarkt im  
Landkreis Fürth

Wir suchen ab sofort:

Mehr zu unseren Jobangeboten unter:

www.wbg-fuerth.de/karriere

Unbefristeter & krisensicherer Arbeitsplatz

37-Stunden-Woche (Freitag nur bis 12:00 Uhr)

Urlaubs- & Weihnachtsgeld

Leistungsgerechte Vergütung & 30 Tage Urlaub

ARCHITEKT / BAUINGENIEUR / 
HOCHBAUTECHNIKER (M/W/D)

Mobiles Arbeiten & flexible Arbeitszeitgestaltung möglich

€ Zahle Bares für Rares €
Wir kaufen alles, was Sie nicht mehr  

nutzen oder brauchen! Von Omas Sammel-
tasse bis Opas Münzsammlung! 

ALLES ANBIETEN!
Bewertung und Barzahlung vor Ort!  

Täglich unter 01523-866 9440
FÜR CORONA-SCHUTZ IST GESORGT!

Wir kaufen
Wohnmobile + Wohnwagen

Wohnmobilcenter
Am Wasserturm
Tel.: 03944 - 36160
www.wm-aw.de

Bitte senden Sie uns bis spätestens 03.02.2023 Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen über unser Bewerbungsportal zu. 
Das Portal und detaillierte Beschreibungen finden Sie unter  
www.langenzenn.de > Rathaus & Verwaltung > Karriere bei der 
Stadt

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d)  
für das Sachgebiet Technisches Bauamt

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunter- 
lagen über unser Bewerbungsportal zu. Das Portal und detaillierte  
Beschreibungen finden Sie unter www.langenzenn.de > Rathaus  
& Verwaltung > Karriere bei der Stadt

Die Stadt Langenzenn sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Erzieher/in oder
Kinderpfleger/in (w/m/d)  
in Teilzeit (bis zu 30 Wochenstunden) 
für den Hort am Lindenturm

WIR SUCHEN DICH!
 

Der Markt Cadolzburg strebt auf seinem Gemeindegebiet einen Ausbau von 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen von 100 ha an.  
Sie haben Grundstücke zum Verpachten oder Verkaufen ab einer Größe  
von 5 ha? Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre Nachricht. 

solarpower project-invest GmbH & Co. KG 
zentrale@solarpower.by 
Tel. 0911/255 66 980 

 

 

 

 

 

 

 

Solarlehrpfad in Cadolzburg! 
Grünstrom zu produzieren ist so wichtig geworden wie noch nie. Besuchen Sie 
unseren Solarlehrpfad am Solarpark Cadolzburg und informieren Sie sich über die 
Energie mit Zukunft! Ein liebevoll gestalteter Pfad, der leicht und verständlich die 
Energiegewinnung aus Sonnenkraft erklärt. 
Wo?  Am Südrand des Solarparks 
 Staatsstraße über Ammerndorf kommend, vor Cadolzburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

solarpower project-invest GmbH & Co. KG 
zentrale@solarpower.by 
Tel. 0911/255 66 980 

Von der Planung über die Umsetzung bis hin zur 
Wartung. Seit 2009 planen, bauen und überwachen 
wir Photovoltaik-Großanlagen.
Ab sofort gesucht: Elektriker (m/w/d) und/oder 
Elektrotechniker (m/w/d) in Vollzeit  
(40 Std/Woche).

Nr. 02 vom 25.01.2023
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Anschließend findet eine nichtöffentliche Sit-
zung statt.

Zirndorf, den 19.01.2023
Landratsamt Fürth

Matthias Dießl
Landrat

006 Landratsamt Fürth
Genehmigung Aufhebung

Vollzug des Gesetzes über die kommu‑
nale Zusammenarbeit – KommZG;
Genehmigung der Aufhebung der 
Zweckvereinbarung zur Kommunalen 
Verkehrsüberwachung zentrales Mittel‑
franken

Das Landratsamt Fürth erlässt folgenden

Bescheid:
1. Die Aufhebung der Zweckvereinbarung zur 
Kommunalen Verkehrsüberwachung zentrales 
Mittelfranken zwischen dem: 
•  Markt Ammerndorf und der Gemeinde 

Adelsdorf 
•  Markt Ammerndorf und der Stadt Bad 

Windsheim
•  Markt Ammerndorf und der Gemeinde 

Bubenreuth
•  Markt Ammerndorf und dem Markt  

Cadolzburg
•  Markt Ammerndorf und der Gemeinde 

Großhabersdorf
•  Markt Ammerndorf und der Stadt  

Herzogenaurach
•  Markt Ammerndorf und der Stadt  

Langenzenn
•  Markt Ammerndorf und der Stadt  

Oberasbach
•  Markt Ammerndorf und dem Markt Roßtal
•  Markt Ammerndorf und der Gemeinde 

Rückersdorf
•  Markt Ammerndorf und der Stadt Stein
•  Markt Ammerndorf und der Verwaltungs-

gemeinschaft Seukendorf-Veitsbronn

•   Markt Ammerndorf und der Stadt Zirndorf
zum 31.12.2022 wird genehmigt.
2. Die Kosten des Verfahrens hat der Zweck-
verband Kommunale Verkehrsüberwachung 
zentrales Mittelfranken zu tragen.

3. Für diesen Bescheid werden keine Kosten 
erhoben.

Gründe:
I.
Mit E-Mail vom 21.12.2022 übersandte, der 
für die Verwaltung des Zweckverbands Kom-
munale Verkehrsüberwachung zentrales Mit-
telfranken zuständige Markt Ammerndorf, die 
Kündigungsschreiben der o. g. Zweckvereinba-
rung. Diese E-Mail samt Anlagen wird seitens 
der Rechtsaufsicht als Antrag zur Genehmi-
gung der Aufhebung der Zweckvereinbarung 
zur Kommunalen Verkehrsüberwachung zent-
rales Mittelfranken verstanden.

II.
Das Landratsamt Fürth ist als Aufsichtsbehör-
de sachlich für den Erlass der Genehmigung 
gem. Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, Abs. 1 Satz 2 
KommZG zuständig. Die örtliche Zuständigkeit 
ergibt sich aus Art. 3 Bayerisches Verwaltungs-
verfahrensgesetz (BayVwVfG).

Nr. 1 dieses Bescheids stützt sich auf Art. 14 
Abs. 2 KommZG. Hiernach ist die Aufhebung 
einer Zweckvereinbarung genehmigungs-
pflichtig, wenn auch die Zweckvereinbarung 
genehmigungspflichtig war. Gründe des öf-
fentlichen Wohls, die einer Kündigung ent-
gegenstehen sind nicht ersichtlich. Die Geneh-
migung war daher zu erteilen.

Die Kostenentscheidung dieses Bescheides 
(Nrn. 2 und 3) stützen sich auf Art. 2 Abs. 1 
Satz 1 i. V. m. Art. 4 Satz 1 Nr. 2 Kostengesetz 
(KG).

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Zustellung dieses Bescheids Kla-
ge erhoben werden bei dem 
Bayerischen Verwaltungsgericht Ans‑
bach in 91522 Ansbach 
Postfachanschrift: Postfach: 616 
91511 Ansbach
Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch 
in einer für den Schriftformersatz zugelasse-
nen1 Form. 

005 Landratsamt Fürth
Sitzung des Kreistags

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Am Montag, 30.01.2023, um 14:30 Uhr 
findet im Landratsamt Fürth, Strese‑
mannplatz 11, Sitzungssaal die 12. Sit‑
zung des Kreistages (Haushaltssitzung) 
mit folgender Tagesordnung statt, zu der alle 
interessierten Bürgerinnen und Bürger einge-
laden werden.
Vor der Sitzung besteht die Möglichkeit zu 
Bürgeranfragen.

1.  Genehmigung der Niederschrift über die 
11. öffentliche Sitzung des Kreistages am 
12.12.2022 und Veröffentlichung der Nie-
derschrift auf der Landkreishomepage

2. Mitteilungen

3. Änderung der Geschäftsordnung
3.1 Entscheidung über den Listennachfolger
3.2 Vereidigung des Listennachfolgers
3.3 Neubesetzung der Ausschüsse

4. Haushaltsberatungen
4.1  Beratung über den Landkreishaushalt 

2023
4.2  Beschlussfassung über den Stellenplan 

2023
4.3  Beschlussfassung über den Landkreis-

haushalt 2023
4.4  Beschlussfassung über den Finanzplan 

2023
4.5 Erlass der Haushaltssatzung 2023

Für die Fachklinik Weihersmühle in Großhabersdorf, 
eine Einrichtung für junge, suchtkranke Männer zw. 
18 und 40 Jahren, suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt eine/n

Die Tätigkeitsbeschreibung und das Profil entnehmen Sie bitte unserer Homepage 
unter www.suchthilfe-nuernberg.de. Die Vergütung sowie die Sozialleistungen 
richten sich nach den Arbeitsrichtlinien des Caritasverbandes. Wenn Sie gerne in einem 
multiprofessionellen Team arbeiten möchten, richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:

Weitere Informationen zum Tätigkeitsbereich finden Sie auf  
www.suchthilfe-nuernberg.de

Arbeitstherapeut/Arbeitserzieher
(w/m/d)

Diätassistent (12 Std./Wo.) 
(w/m/d)

Fachklinik Weihersmühle, Weihersmühle 1, 90613 Großhabersdorf, 
09105 99440, michael.vogel@deutscher-orden.de
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PROJEKTLEITUNG + HAUSTECHNIK = 
ERFOLG

Wir sind für unsere rund 600 Mitarbeitenden ein  
familien- und lebensphasenbewusster Arbeitgeber im Herzen der 

Metropolregion Nürnberg. In unserem Landratsamt Fürth können auch Sie 
sich mit Ihrem Potenzial und Ihren Ideen für den Landkreis einbringen, denn wir su-

chen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

DIPLOM INGENIEURIN / DIPLOM INGENIEUR (FH) (w/m/d) oder WERKSTU‑
DENTIN / WERKSTUDENT (w/m/d)
zur Unterstützung unseres Teams im Bereich der Gebäudewirtschaft
(Vollzeit / unbefristet).

DABEI SEIN IST ALLES:
•  Technische Grundlagenermittlung und Kostenschätzung neuer Bauvorhaben
•  Projektmanagement zur qualitativ hochwertigen, kosten- und termingerechten 

Realisierung von Baumaßnahmen
•  Betreuung von Planungen und Ausführungen externer Ingenieurbüros und mit der 

Ausführung beauftragter Firmen
•  Mitwirkung bei der Vergabe und Abwicklung von Bauaufträgen gemäß VOB im 

Bereich der Technischen Gebäudeausrüstung
•  Abnahme und Abrechnung von Bau- und Ingenieurleistungen (TGA)
• Überwiegend bei kleineren Projekten: Eigenplanung und Bauleitung

VERSTEHEN SIE „GEBÄUDE” UND 
SPRECHEN SIE „VERWALTUNG”?
•  Wissenschaftliches Studium der Fachrichtung Versorgungs-, Gebäude- oder Energie-

technik, Gebäudeklimatik oder vergleichbare Studiengänge
•  Kenntnisse in Planung, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von technischen 

Anlagen HLSK, einschl. Regeln und Vorschriften, inkl. HOAI und VOB sowie mehr-
jährige Berufserfahrung im Bereich der Planung, Sanierung, Bau, Bewirtschaftung 
und dem Betrieb von gebäudetechnischen Anlagen

• Gute EDV-Kenntnisse (MS-Office Standardprogramme, CAD; AVA)
• Führerschein der Klasse B
•  Einsatzbereitschaft, Eigenverantwortung sowie Eigeninitiative, Organisations- und 

Durchsetzungsvermögen, Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit
•  Leistungsbereitschaft und Flexibilität insb. hinsichtlich der Aufgabenerfüllung sowie 

der Wahrnehmung von Terminen z. B. Baustellen-Jour-Fixes und Teambesprechungen

WIR GEBEN (FAST) ALLES DAFÜR, DASS SIE ZU UNS KOMMEN:
Bezahlung ist bei uns nicht alles, wir bieten zusätzlich zur Entgeltgruppe 10 TVöD 
noch einen konjunkturunabhängigen, regionalen Arbeitsplatz und viele Möglichkeiten 
für Teilzeit- und Jobsharing-Modelle an. Gönnen Sie sich außerdem ein familien- und 
lebensphasenbewusstes Arbeitsumfeld sowie ein breites Spektrum an Fort- und Wei-
terbildungsangeboten - und selbstverständlich auch die Chancengleichheit aller Ge-
schlechter.

INTERESSIERT?
Dann schicken Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis zum 
12.02.2023 über unsere Homepage www.landkreis‑fuerth.de/karriere. Be-
werbungsunterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgeschickt.  
Schwerbehinderte Personen werden bei ansonsten im Wesentlichen gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigt. 

FRAGEN?
Frau Neu und Herr Egerer stehen Ihnen gerne 
unter 0911 / 9773 - 1611 oder -1604 
zur Verfügung 

008 Sparkasse Fürth
Aufgebot

Aufgebot
Wie glaubhaft gemacht wurde, sind folgende 
Sparkassenbücher der Sparkasse Fürth zu Ver-
lust gegangen.

Sparkonto Nr. 3007609096
Sparkonto Nr. 3240182414
Sparkonto Nr. 3240395271
Sparkonto Nr. 4006574943
Sparkonto Nr. 4195532132
Sparkonto Nr. 4240056442

Auf Antrag der Gläubiger werden die Inhaber 
der oben genannten Sparkassenbücher auf-
gefordert, ihre Rechte innerhalb von drei Mo-
naten bei der Sparkasse Fürth anzumelden. 
Werden die Sparkassenbücher während dieser 
Zeit nicht vorgelegt, erfolgt anschließend die 
Kraftloserklärung.

Sparkasse Fürth

009 Sparkasse Fürth
Fundgeldpresse

Fundsachen in den Geschäftsräumen 
der Sparkasse Fürth
In den Geschäftsräumen der Sparkasse Fürth 
wurden im Zeitraum vom 01. Oktober 2022 
bis 31. Dezember 2022 folgende Geldbeträ-
ge und Gegenstände gefunden, die von den 
Empfangsberechtigten noch nicht abgeholt 
wurden:

Beträge zu:
€ 5,00 
€ 80,00
Die Empfangsberechtigten werden hiermit 
aufgefordert, ihre Rechte bis 31. März 2023 
geltend zu machen.

Fürth, den 05.01.2023
Sparkasse Fürth

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und ent-
faltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung 
von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der 
Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Kla-
geerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.

Simon 
Verwaltungsoberinspektorin

007 Landratsamt Fürth
Bekanntmachung an die Sportvereine 2023

Bekanntmachung an die Sportvereine: 
Vereinspauschale 
Gemäß den Richtlinien über die Gewährung 
von Zuwendungen des Freistaates Bayern zur 
Förderung des organisierten Sports (Sportför-
derrichtlinien – SportFöR) Bekanntmachung 
des Bayerischen Staatsministeriums des In-
nern, für Sport und Integration vom 5. Dezem-
ber 2022, Az. H2-5880-1-20, sind Anträge auf 
Zuwendungen des Freistaates Bayern zur För-
derung des außerschulischen Sports
bis spätestens 1. März 2023
den Kreisverwaltungsbehörden vollständig 
darzulegen (Datum des Einlaufstempels).

Bei diesem Termin handelt es sich um eine 
Ausschlussfrist; Anträge die nach dem 1. März 
2023 eingehen oder zu diesem Termin nicht 
vollständig sind, können grundsätzlich nicht 
berücksichtigt werden. 

Die erforderlichen Antragsunterlagen, Er-
klärungen, Hinweise sowie die Liste der 
anerkannten Lizenzen können Sie sich auf 
unserer Homepage unter: https://www.land-
kreis-fuerth.de/zuhause-im-landkreis/bildung-
und-schulen/vereinspauschale.html direkt 
herunterladen. Bitte reichen Sie alle Unterla-
gen vollständig in Papierform bis spätestens 
01.03.2023 beim Landratsamt Fürth, Postfach 
1407, 90507 Zirndorf, Dienstgebäude 90763 
Fürth, Stresemannplatz 11, Sachgebiet 21, 
(Zimmer 1.11, 1. Stock; Tel. 0911/9773-1210) 
ein. Laut Information des Staatsministeriums 
soll es im Zuge der neu gefassten Sportför-
derrichtlinien ab 2023 erstmals einen zentral 
entwickelten OnlineAntrag geben. Sobald uns 
hierzu weitere Informationen bzw. Zugangs-
daten vorliegen, werden wir diese ebenfalls 
auf unserer Homepage bereitstellen.

In diesem Zusammenhang werden die Sport-
vereine gebeten, die Richtlinien für die Ge-

währung von Zuwendungen des Freistaates 
Bayern zur Förderung des außerschulischen 
Sports (Sportförderrichtlinien), sowie die Voll-
zugshinweise und Bekanntmachungen des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern, 
für Bau und Verkehr, genau zu beachten, ins-
besondere, dass der Sportbetrieb der Vereine 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Haushaltsmittel pauschal (Vereinspauschale) 
gefördert wird. 

Die Vereinspauschale wird für jedes dem Ver-
ein zum 31.12.2022 angehörende Mitglied 
gewährt. Die Vereinspauschale berücksichtigt 
die Vereinsmitglieder mit unterschiedlicher 
Gewichtung. Der genaue Zuwendungsbetrag 
eines Vereins wird auf Grundlage der inner-
halb der Ausschlussfrist bei den Kreisverwal-
tungsbehörden vorliegenden Anträge wie 
folgt ermittelt:

• Erwachsene Mitglieder werden einfach ge-
wichtet.

• sonstige Mitglieder (Kinder, Jugendliche, jun-
ge Erwachsene) werden zehnfach gewichtet.

• Mitglieder mit Behinderung werden zehn-
fach gewichtet.

• gültige A-Lizenzen werden 1300-fach, B-Li-
zenzen werden 975-fach, C-Lizenzen 650-fach 
und Zusatzlizenzen 325-fach gewichtet, wenn 
sie dem Verein zur Vorlage bei der Kreisver-
waltungsbehörde am Stichtag zur Verfügung 
stehen. Der Einsatz jeder gültigen Lizenz kann 
auf maximal 2 Vereine aufgeteilt werden. Li-
zenzen können nicht geltend gemacht wer-
den, wenn sie Voraussetzung für den Erwerb 
einer höherwertigen Lizenz waren (grundstän-
dige Lizenzen) und die höherwertige Lizenz im 
Förderjahr geltend gemacht werden soll. 

• Der zur Verfügung stehende Haushalt wird 
durch die Gesamtzahl der gemeldeten Mit-
gliedereinheiten der Vereine dividiert und so 
die Fördereinheit errechnet, die auf eine Mit-
gliedseinheit entfällt. 

• Eine Vereinspauschale wird nicht gewährt, 
soweit der Verein nicht mindestens 500 Mit-
gliedereinheiten erreicht. 

• Übersteigt die Zahl der berücksichtigungs-
fähigen Trainer und Übungsleiterlizenzen vier 
Prozent der Gesamtmitgliederzahl des Vereins, 
können die übersteigenden Lizenzen nicht 
angerechnet werden (Kappungsgrenze). Ab-
weichend davon können Lizenzen bis zu sechs 
Prozent der Gesamtmitgliederzahl des Vereins 
angerechnet werden, wenn mehr als 50 Pro-
zent der Mitglieder des Vereins unter 27 Jahre 
alt sind. Hat der Verein mehr als 60 Prozent 

Mitglieder unter 27 Jahren, können Trainer 
und Übungsleiterlizenzen von bis zu acht Pro-
zent der Gesamtmitgliederzahl angerechnet 
werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das tatsäch-
liche Beitragsaufkommen (IstAufkommen) des 
Vereins im Jahr vor der Bewilligung der Zu-
wendung grundsätzlich so hoch sein muss, 
dass es insgesamt folgenden Jahresbeitrags-
sätzen (SollAufkommen) entspricht:

12,00 € je Mitglied bis einschließlich 13 Jahre 
(Schüler)

25,00 € je Mitglied bis einschließlich 17 Jahre 
(Jugendliche)

50,00 € je Mitglied ab 18 Jahre (Erwachsene)

In das IstAufkommen können sowohl nicht 
zweckgebundene als auch solche Spenden 
eingerechnet werden, die speziell für die Maß-
nahme gegeben werden, deren Förderung 
beantragt wird, sowie Einnahmen aus dem 
laufenden Geschäftsbetrieb, die durch ehren-
amtliche (unentgeltliche) Tätigkeit von Mit-
gliedern erzielt werden (zum Beispiel Erlöse 
aus Vereinsfesten, Tombolas etc.). Spenden 
oder Beitragsübernahmen durch Stammver-
eine (zum Beispiel bei JuniorenFörderGemein-
schaften) können nicht in das IstAufkommen 
eingerechnet werden. Erreicht das IstAuf-
kommen nicht das vorausgesetzte SollAuf-
kommen, so genügt ein IstAufkommen von 
wenigstens 70 Prozent des SollAufkommens, 
wenn der Antragsteller besondere Gründe für 
das Zurückbleiben des IstAufkommens gegen-
über dem SollAufkommen glaubhaft machen 
kann. Als besondere Gründe in diesem Sinne 
gelten auf Sonderumständen beruhende Be-
gleitumstände, nicht aber Beitragsermäßigun-
gen (außer bei Arbeitslosen, Asylbewerbern 
und Menschen mit Aufenthaltsstatus nach § 
60a des Aufenthaltsgesetzes  Duldung) oder 
Beitragsfreistellungen. 

Januar 2023
Landratsamt Fürth - Kommunalaufsicht
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Anzeige

www.kracker-hoergeraete.de
2023 – ZEIT FÜR EIN2023 – ZEIT FÜR EIN 

NEUES HÖRERLEBNIS

• Nahezu unsichtbar • Individuell auf Maß gefertigt
• 6 Frequenzkanäle • 4 Programme • 312er Batterie
• Steuerung über App / Fernbedienung möglich 
  Verbindet angenehmen Klang mit angenehmen
  Hörkomfort und hoher Verstärkung.

www.kracker-hoergeraete.de

ONLINE
 TERMIN

Abbildung ähnlich, Form und 
Größe variieren je Gehörgang 
und Hörverlust

Mit meiner besten Empfehlung
  Ihr Rene‘ Kracker

IM - OHR-HÖRGER ÄTIM - OHR-HÖRGER ÄT 
ZUMZUM NULLTARIFNULLTARIF **

NEUES HÖRERLEBNIS
NEUES HÖRERLEBNIS
NEUES HÖRERLEBNIS
NEUES HÖRERLEBNIS

•  90513 Zirndorf - Nürnberger Str.35 •  90522 Oberasbach - Am Rathaus 2-4 • 90579 Langenzenn - Nürnberger Str.18

Wir sind für Sie da:
3x in der Region und
1x ganz in Ihrer Nähe

Rufen Sie uns an: 
Telefon
0911 - 96 06 109

Ö� nungszeiten:
Mo. - Fr. 09:00 - 18:00
Sa. 09:00 - 13:00 (nur in Zirndorf)

* Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät. Zzgl. 10 Euro gesetzlicher Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse 
unter Vorlage einer gültigen Hörgeräteverordnung. Für Privatversicherte und Selbstzahler kommen je nach individuell abgeschlossenem Vertrag evtl. weitere Zuzahlungen hinzu.

  Hörkomfort und hoher Verstärkung.

Mit meiner besten EmpfehlungMit meiner besten Empfehlung
  Ihr Rene‘ Kracker

* Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät. Zzgl. 10 Euro gesetzlicher Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse * Eigenanteil pro Ohr nach Abzug der Krankenkassenzuschüsse von ca. 700 Euro für das Hörgerät. Zzgl. 10 Euro gesetzlicher Zuzahlung als Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse 

Laurentius-Fachoberschule
Tel.: +49 9874 8-6401
www.laurentius-fachoberschule.de

LAURENTIUS-FACHOBERSCHULE

ANMELDUNG

Anmeldung vom 27.02. bis 10.03.2023

FOS für Sozialwesen und Gestaltung

• Mo: 9 - 12 Uhr , Do: 14 - 18 Uhr und
Mi und Fr: 14 - 17 Uhr (sowie auf Anfrage)

• im Sekretariat, Waldsteig 9, Neuendettelsau
• Abgabe Unterlagen ab 23.01.2023 möglich

Unsere Maßnahmen 
Wir ermöglichen jeder 

in Deutschland lebenden 
natürlichen Person: 

. Teilnahme am bargeldlosen 
Zahlungsverkehr

. Finanzielle und individuelle 
Beratung 

Unsere Verantwortung 
Alle Menschen sollen – unab-
hängig von Alter, Geschlecht, 
sexueller Orientierung, Be-

hinderung, Ethnizität, Religion, 
Herkunft oder sozialem und 

wirtschaftlichem Status – 
gleiche Möglichkeiten haben.

sparkasse-fuerth.de/nur-eine-welt

Eines der 17 Nach-
haltigkeits-Ziele der UN.

LKM_Anz. NH_Basiskonto_94x130_012023.indd   1LKM_Anz. NH_Basiskonto_94x130_012023.indd   1 20.12.2022   11:52:3920.12.2022   11:52:39

24 02/2023 Landkreismagazin 


